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Dienstags am 10. Novemb. 1807.

Geschichte des Langischen Entwurfs einer Societas Recognoscentium.

Johann Christian Lange, geb. 1669. zu

 Leipzig, seit 1698 Professor der Philosophie

zu Giessen, und seit Ausgang des J. 1716 Fürstl.

Nassauischer Superintendent, erster Hofprediger

und Konsistorialrath zu Idstein, Verfasser der

1706 erschienen Protheoria eruditionis humanae

universae und mehrerer ändern Schriften, fand

theils in dem Gegenstände seiner akademischen

Vorlesungen, worunter auch allgemeine Ency-

clopädie begriffen war, theils in den ihm i,m

T. 1710 besonders aufgefallenen Worten des Se*

n'eka (Epist. 71.) : „Ideo peccamus, quia de

partibus vitae omnes deliberamus, de tota

nemo délibérât” Veranlassung, auf die Errich

tung einer Gesellschaft zu denken, durch wel

che Alles, was von auserlesenen Nachrichten und

Observationen zum Behufe aller Wissenschaften,

entweder durch Lektüre und Umgang, oder durch

Korrespondenz und Meditation , ausgefunden und

erlangt werden könne, gesammelt, nach und

nach in ein gewisses Universalwerk gebracht, und

stückweis so herausgegeben werden möchte, dafs

jede Wissenschaft aus den ihr besonders gewid

meten Fascikeln dahin gehöriger Observationen

einen bequemen Vorrath zu besserer Ausbildung

derselben erlangen möge.

 Er setzte also am 11. M’drz 17x0 folgende

Punkte auf, die ich, damit die Leser ihn selbst

sprechen hören, wörtlich einrücke:„1) Die Beförderung wahrer Gelehrtheit

 sey eines derer wichtigsten und gröfs-

tenWerke, welches dieVorsteher der mensch

lichen Gesellschaft aufs beste rühmlichst

zu besorgen hätten.

2) Die Gelehrtheit sey durch m a n ch er 1 e y

 Mittel zu befördern getrachtet worden, da_

von viele in ihrer Art zwar gut'und un

v er w er fl ich , aber doch allein nicht satt,

sam zulänglich wären.

3) Zu Beförderung wahrer Gelehrtheit wären

 vor sich allein nicht zulänglich die hohe und

niedere Schulen; weil selbige mehr zu

thun hätten, um die Wissenschaften zu leh

ren und vor zu tragen, als selbige zu un

tersuchen, und zu bessern.

4) So wären auch zu solcher Beförderung vor

 sich allein nicht zulänglich die gelehrte par-

ticu lar-So cietäten; als welche meists auf

blosse Partieularia gerichtet wären, und

also, (nach ihrer besöndern Absicht) das

h 0 c h n ö t h i g e Studium V n i v e r s a 1 e gleich

sam hintansetzen und. zurücklassen müfsten.

5) Und aus eben solcher Ursache wären auch

die blossen Particular-Schriften und

andere dergleichen Arbeiten derer Ge

lehrten, wie auch alle Stiftungen und

B e n e fi c i a, die auf kein Vniversale ihre

Absicht hätten, vor unzulänglich zu solchem

Zwecke zu achten.
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